


JUS PUBLICUM
Beiträge zum Öffentlichen Recht

Band  336





Daniel Wolff

Zeit und Verfassung

Konstitutionelle Reaktionen auf den Zeitregimewechsel

Mohr Siebeck



Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft – [Projektnummer: 
55846849].

ISBN  978-3-16-164294-4 / eISBN  978-3-16-164295-1
DOI  10.1628/978-3-16-164295-1

ISSN  0941-0503 / eISSN  2568-8480 (Jus Publicum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über https://dnb.dnb.de abrufbar.

Publiziert von Mohr Siebeck Tübingen 2025. 

© Daniel Wolff.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“ (CC BY-SA 4.0). Eine vollständige Ver-
sion des Lizenztextes findet sich unter: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Jede Verwendung, die nicht von der oben genannten Lizenz umfasst ist, ist ohne Zustim-
mung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das Recht einer Nutzung der Inhalte dieses 
Werkes zum Zwecke des Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG bleibt ausdrück-
lich vorbehalten.

Gedruckt auf alterungsbeständiges Papier. Satz: Laupp & Göbel, Gomaringen. 

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com

Daniel Wolff ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts 
an der Universität Greifswald.

https://dnb.dnb.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.mohrsiebeck.com
mailto:info@mohrsiebeck.com


Vorwort

Dieses Buch handelt von Zeit und Verfassung(en) und nimmt den vielfach beob-
achteten „Zeitregimewechsel“ zum Anlass einer rechtswissenschaftlichen Unter-
suchung. Ihm liegt ein Manuskript zugrunde, das im Sommersemester 2024 von 
der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Habi-
litationsschrift angenommen wurde. Für die Veröffentlichung konnten Literatur 
und Rechtsprechung bis Februar 2025 berücksichtigt werden.

Herzlich danken möchte ich zunächst meinem akademischen Lehrer Martin 
Burgi. Er hat die Entstehung der Arbeit mit ebenso beharrlicher wie konstruktiver 
Kritik sowie durch unermüdliche Diskussionsbereitschaft und großes Engage-
ment entscheidend gefördert. Dafür, für die großartige Zeit an seinem Lehrstuhl 
sowie für die jahrelange akademische Begleitung und Freundschaft bin ich zutiefst 
dankbar.

Großes Engagement zeigten auch die Mitglieder meines Fachmentorats. Chris-
tian Walter hat überaus zügig ein anregendes Zweitgutachten erstellt, dem ich vie-
le weiterführende Hinweise für die Drucklegung der Arbeit verdanke, und Peter 
M. Huber hat meinen wissenschaftlichen Werdegang stets mit großem Wohlwol-
len begleitet. Beiden sei auf diesem Weg herzlich gedankt.

Dank gebührt ferner all denjenigen, die Textentwürfe gelesen und produktiv 
kritisiert haben, allen voran Clara Folger und Stephan Wolff. Für unentbehrliche 
Hilfe bei der Arbeit an Fußnotenapparat und Literaturverzeichnis danke ich 
insbesondere Annalena Lederer sowie Jana Hillenbrand, Mona Langbein, Arvid 
Kerschnitzki, Salih Okur und Julia Wiederrich. Dank schulde ich ferner Matthias 
Isert und Luisa Lehning, die bei der Erstellung des Registers respektive bei der 
Durchsicht der Druckfahnen geholfen haben.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Publikation dankenswerterwei-
se mit einer Sachbeihilfe gefördert. Ebenso zu danken ist dem Verlag Mohr Siebeck 
für die Aufnahme der Studie in die Reihe „Jus Publicum“.

Die Arbeit an diesem Buch über Zeit und Verfassungsrecht hat ihrerseits viel 
Zeit gekostet. Diese hätte nicht investiert werden können, wenn meine Eltern, 
Ulrike Bittner-Wolff und Stephan Wolff, sowie meine Schwiegereltern, Hannelore 
und Michael Pötter, nicht so viel Zeit mit ihren Enkeln verbracht hätten. Dafür, für 
die emotionale Unterstützung und für so vieles andere bin ich sehr dankbar.



VI Vorwort

Der letzte, wichtigste und herzlichste Dank gebührt meiner Frau, Ann-Katrin 
Wolff, die mich trotz zu vieler Stunden am Schreibtisch ertragen und unterstützt 
hat. Ihr und unseren drei wunderbaren Kindern ist dieses Buch gewidmet.

München, im Mai 2025	 Daniel Wolff
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Kapitel  1

Regime, Politik und Verfassungsrecht der Zeit

Die Zeit ist aus den Fugen. Diese Diagnose wird seit den 1970er-Jahren und ver-
stärkt seit dem Jahrtausendwechsel gestellt. Gemeint ist damit: Das vertraute 
Zeit(lichkeits)regime der Moderne, das die Gesellschaft auf die Zukunft ausgerich-
tet hat und die Vergangenheit vergessen ließ, ist nicht mehr.1 Der Begriff des Zeit-
regimes – der angelehnt ist an den von François Hartog gebrauchten Terminus des 
Geschichtlichkeitsregimes („régimes d’historicité“)2 und im Weiteren synonym 
mit den Begriffen „Temporalstruktur“, „Chronotopos“3 und „Chronotypus“4 ver-
wendet wird – adressiert die Form, in der sich eine Gesellschaft in der Zeit posi
tioniert, mit Zeit umgeht, sie organisiert und aus ihr Handlungsorientierung ge-
winnt.5

1  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  246 f.
2  F.  Hartog, in: Torstendahl/Veit-Brause (Hrsg.), History-Making, 1996, S.  95 (96); F.  Hartog, 

Regimes of Historicity, 2015, S.  15 ff. Hartogs Begriff des Geschichtlichkeitsregimes entspricht 
letztlich weitgehend dem hier verwendeten Terminus des Zeitregimes. Er selbst grenzt jedoch 
beide Begriffe dezidiert voneinander ab; siehe F.  Hartog, in: Kwaschik/Wimmer (Hrsg.), Von der 
Arbeit des Historikers, 2010, S.  85 ff.; siehe dazu auch R.  Görling, in: Hühn/Schneider (Hrsg.), 
Eigenzeiten der Moderne, 2020, S.  111 (119 f.), der vor diesem Hintergrund Aleida Assmann kri-
tisiert, die Hartogs „régimes d’historicité“ durch den Begriff des Zeitregimes ersetzt.

3  F.  Esposito, in: Hölscher (Hrsg.), Die Zukunft des 20.  Jahrhunderts, 2017, S.  279 (286 Fn.  24) 
definiert den Begriff „Chronotopos“ als Deutungsmuster, mit dem „sich Gesellschaften ‚zeiti-
gen‘, sprich ihre Zeitlichkeit auf den Begriff bringen und die vergesellschafteten Zeitkategorien 
reproduzieren und verändern.“ An anderer Stelle (in: Doering-Manteuffel/Raphael/Schlemmer 
[Hrsg.], Vorgeschichte der Gegenwart, 2016, S.  393 [395]) spricht er insoweit von einem „tempo-
ralen Imaginarium“. Den Terminus „Chronotop“ verwendet H.  Gumbrecht, Unsere breite Ge-
genwart, 2010, S.  14 ff.; H.  Gumbrecht, Nach 1945, 2012, S.  303, dem zufolge Chronotopen das 
Erleben der Horizonte von Zukunft und Vergangenheit und deren Verfugen über der Gegenwart 
beschreiben und – „nach innen“ – Bedingungen vorgeben, unter denen menschliches Verhalten 
Strukturen findet und Erfahrungen macht (S.  132).

4  Nach der Definition von J.  Bender/D.  Wellbery, in: Bender/Wellbery (Hrsg.), Chronotypes, 
1991, S.  1 (4) handelt es sich dabei um „models or patterns through which time assumes practical 
or conceptual significance.“ Ursprünglich wurde der Begriff in der Narrationstheorie eingeführt 
von M.  Bakhtin, in: Bakhtin/Holquist (Hrsg.), The Dialogic Imagination, 1981, S.  84 ff.

5  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  247; zu unterscheiden sind diese Begrif-
fe mit L.  Hölscher, in: Hölscher (Hrsg.), Die Zukunft des 20.  Jahrhunderts, 2017, S.  7 (26) vom 
Terminus der Zeitordnung, sind Zeitordnungen doch unabhängig von der subjektiven Perspek
tive des historischen Betrachters. Von „temporalen Ordnungsvorstellungen“ spricht wiederum 
S.  Henne, in: Leendertz/Meteling (Hrsg.), Die neue Wirklichkeit, 2016, S.  155 (155). Zu „Zeit“ als 
einem der „elementaren Orientierungsmittel[ ] unserer sozialen Tradition“ siehe N.  Elias, Mer-
kur 36 (1982), Heft 412, S.  998 (1000); siehe auch A.  Huyssen, Public Culture 12 (2000), S.  21 (34).
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Diese Veränderung der gesellschaftlichen Temporalstruktur sowie die dadurch 
hervorgerufenen Reaktionen und Reaktionsnotwendigkeiten demokratischer Po-
litik, die sich begrifflich als Zeitpolitik fassen lassen, sind thematischer Ausgangs-
punkt dieser Studie. Sie will herausarbeiten, in welchem Verhältnis die durch den 
Wandel des (hegemonialen) Zeitregimes6 bedingte und sich aus Geschichts- und 
Zukunftspolitik zusammensetzende Zeitpolitik mit dem Verfassungsrecht steht, 
welche Herausforderungen sie an das Verfassungsrecht stellt und wie sie es beein-
flusst. 

Im Folgenden wird die Veränderung der gesellschaftlichen Temporalstruktur 
(A.) und sodann das Konzept der Zeitpolitik näher entfaltet (B.). Daran schließt 
sich eine Skizze des Forschungsstands zum Thema „Zeit und Verfassungsrecht“ an 
sowie die Vorstellung des konkreten verfassungsrechtswissenschaftlichen Unter-
suchungsprogramms der Studie (C.).

A. Zeitregime im Wandel

I. Zeitregime der Moderne

Im Anschluss an Reinhart Kosellecks Arbeiten7 wird heute übereinstimmend an-
genommen, dass sich im Laufe des 17. und 18.  Jahrhunderts in Europa und Nord-
amerika ein spezifisches Zeitverständnis entwickelt hat, das dann in der „Sattel-
zeit“ ab der Mitte des 18.  Jahrhunderts zunehmend wirkmächtig und innerhalb des 
19.  Jahrhunderts massenwirksam wurde.8 Bereits seit dem 13.  Jahrhundert war Zeit 
nicht mehr im Anschluss an kreisförmige Prozesse in der Natur zyklisch, wie ins-
besondere noch in der Antike gedacht,9 sondern – vor allem aufgrund christlicher 
Einflüsse – linear konzipiert worden.10 Es wurde also das „physikalische Zeit-Kon-

6  Da Gesellschaften durchweg „pluritemporal“ verfasst sind, insoweit in ihnen gleichzeitig 
eine Vielzahl verschiedener Zeitverständnisse existieren, kann es von vornherein „nur“ um die 
Aufdeckung des hegemonialen Zeitregimes gehen; so zu Recht F.  Esposito, in: Doering-Manteuf-
fel/Raphael/Schlemmer (Hrsg.), Vorgeschichte der Gegenwart, 2016, S.  393 (395).

7  Eingehend zum Werk von Koselleck jüngst S.-L.  Hoffmann, Der Riss in der Zeit, 2023.
8  Siehe R.  Koselleck, in: Herzog/Koselleck (Hrsg.), Epochenschwelle und Epochenbewusst-

sein, 1987, S.  269 ff.; R.  Koselleck, in: Koselleck, Vergangene Zukunft, 12.  Aufl. 2022, S.  300 ff.; im 
Anschluss daran auch N.  Luhmann, in: Maresch (Hrsg.), Zukunft oder Ende, 1993, S.  469 (470); 
N.  Luhmann, in: Luhmann, Soziologische Aufklärung 2, 5.  Aufl. 2005, S.  241 (251); A.  Nassehi, 
Die Zeit der Gesellschaft, 2.  Aufl. 2008, S.  282 ff. Siehe ferner L.  Hunt, Measuring Time, Making 
History, 2008, S.  65 ff., die den Einfluss der Französischen Revolution auf die Veränderung des 
Zeitregimes betont; siehe dazu ebenfalls P.  Fritzsche, Stranded in the Present, 2004, S.  11 ff.; 
R.  Safranski, Zeit, 2015, S.  102 ff. Siehe zu Kosellecks Theorie historischer Zeiten J.  Fisch, in: Dutt/
Laube (Hrsg.), Zwischen Sprache und Geschichte, 2013, S.  48 ff.

9  Kritisch gegenüber der These, dass die Moderne durch einen Übergang von zyklischer zu 
linearer Zeit charakterisiert ist, M.  Garhammer, Wie Europäer ihre Zeit nutzen, 1999, S.  52 ff. 
Siehe zur „Naturzeit“ in der Vormoderne A.  Schauer, Mensch ohne Welt, 2023, S.  43 ff. m. w. N.

10  Siehe dazu etwa E.  Keßler, in: Schörken (Hrsg.), Der Gegenwartsbezug der Geschichte, 
1981, S.  11 (15 ff.), wonach das Neue am Christentum war, dass Christus „keine Wiederholung, 
sondern ein einmaliges historisches Ereignis darstellte“, die Schöpfungslehre nicht die Ewigkeit 
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zept des linear irreversiblen ‚Zeitpfeils‘ zur verbindlichen Grundlage“ erhoben. 
Zeit war von nun an eine von menschlichen Einflüssen unberührte objektive, abs-
trakte und letztlich „leere“11 Dimension.12 Die Gegenwart war fortan nichts weiter 
als ein ausdehnungsloser Punkt des Umschlags, ein ereignishaftes Durchgangs
stadium zwischen Vergangenheit und Zukunft.13 Seit dem 17. und 18.  Jahrhundert 
wurde die Zukunft darüber hinaus – parallel zum Begriff der Geschichte im Sin-
gular – nicht mehr als religiös vor(her)bestimmt und damit – wie noch im Mittel-
alter – als geschlossen verstanden,14 sondern als offener Handlungsraum.15 An die 
Stelle eines religiös vorgegebenen Zukunftshorizonts, des „Kommens“, rückte die 
Vorstellung des „Machens“ von Zukunft,16 d. h. der Schaffung von etwas Neuem 
in der Bewegung auf einen offenen Horizont hin.17 Mit anderen Worten: Aufgrund 
der Säkularisierung der Zeit drehte sich der Zukunftsbegriff vom Passiven ins Ak-
tive18 und eröffnete einen Gestaltungsspielraum.19 Über die Zukunft ließ sich jetzt 
entscheiden.20 Auf diese Weise wurde das überkommene temporale Paradigma der 
Kontinuität durch dasjenige des Wandels abgelöst. Nach Koselleck ist dies ein 

eines zyklischen Kosmos, sondern den Anfang der Welt aus dem Nichts verkündete und in der 
Endzeiterwartung ein Ziel setzte; siehe dazu auch C.  Greenhouse, A Moment’s Notice, 1996, 
S.  20 ff.; siehe zum Geschichtlichkeitsregime des Christentums F.  Hartog, History & Theo-
ry 60 (2021), S.  425 (430 ff.); F.  Hartog, Chronos, 2022, S.  10 ff. Siehe eingehend zur Unterschei-
dung zwischen zyklischem und linearem Zeitbewusstsein C.  Geertz, Person, Time, and Conduct 
in Bali, 1966; siehe ferner A.  Demandt, Zeit, 2015, S.  18 ff.; G.  Dux, Die Zeit in der Geschichte, 
3.  Aufl. 2017, S.  97 f.

11  Vgl. W.  Benjamin, in: Benjamin, hrsg. von Tiedemann/Schweppenhäuser, Gesammelte 
Schriften, Bd.  1, 2, 1974, S.  691 (702): „[Die Universalgeschichte] bietet die Masse der Fakten auf, 
um die homogene und leere Zeit auszufüllen“. Im Anschluss daran auch B.  Anderson, Imagined 
Communities, 2.  Aufl. 1991, S.  24. Siehe zur Unterscheidung „zwischen einer leeren, von allen 
konkreten Inhalten abstrahierenden, und einer gefüllten, in den Dingen gebundenen oder ver-
körperten Zeit“ L.  Hölscher, in: Geppert/Kössler (Hrsg.), Obsession der Gegenwart, 2015, 
S.  37 ff. m. w. N., der das Konzept einer „leeren“ Zeit auf Newton und Kant zurückführt.

12  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  24 f. und 47.
13  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  33; S.  Vorderstraße, Zeit und Politik-

beratung, 2014, S.  124; A.  Assmann, in: Assmann/Dörpinghaus (Hrsg.), Ausgesetzte Zeiten, 
2022, S.  12 (14).

14  Siehe dazu O.  Rammstedt, KZfSS 27 (1975), S.  47 (50); D.  Gerber, Geschichte und Gesell-
schaft 32 (2006), S.  176 (177).

15  Vgl. L.  Hölscher, in: Hölscher (Hrsg.), Die Zukunft des 20.  Jahrhunderts, 2017, S.  7 (21); 
siehe zuvor bereits R.  Koselleck, in: Herzog/Koselleck (Hrsg.), Epochenschwelle und Epochen-
bewusstsein, 1987, S.  269 (278); M.  Garhammer, Wie Europäer ihre Zeit nutzen, 1999, S.  56 f.; 
A.  Landwehr, Geburt der Gegenwart, 2014, S.  324 ff.

16  Vgl. S.  Neckel, in: Zoll (Hrsg.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, 1988, S.  464 
(477); siehe auch B.-C.  Han, Duft der Zeit, 9.  Aufl., 2014, S.  21; A.  Reckwitz, Verlust, 2024, S.  127; 
siehe schließlich R.  Graf, in: Hölscher (Hrsg.), Die Zukunft des 20.  Jahrhunderts, 2017, S.  303 
(313), der insoweit eine „Erwartungszukunft“ von einer „Gestaltungszukunft“ unterscheidet.

17  N.  Weichert, Zeitpolitik, 2011, S.  34.
18  So treffend R.  Rilling, Ziemlich in der Bredouille, in: Rosa Luxemburg Stiftung, Gesell-

schaftliche Alternativen – Sozialismus, Sep. 2018.
19  Siehe dazu P.  Hiller, Der Zeitkonflikt in der Risikogesellschaft, 1993, S.  50.
20  Vgl. S.  Vorderstraße, Zeit und Politikberatung, 2014, S.  119. A.  Giddens, Runaway World, 

1999, S.  1 spricht davon, dass zukunftsorientierte Gesellschaften die Zukunft als Territorium 
betrachten, das erobert oder kolonisiert werden kann.
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Grund dafür, dass seitdem die „Kluft zwischen bisheriger Erfahrung und kom-
mender Erwartung“ und damit „die Differenz zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft“ beständig zunimmt.21 In diesem Zusammenhang entwickelte Koselleck den 
Gedanken vom zunehmenden Auseinandertreten von Erfahrungsraum – also den 
in der Vergangenheit gemachten und den gegenwärtig präsenten Erfahrungen – 
und Erwartungshorizont.22 Hermann Lübbe spricht insoweit von der „Gegen-
wartsschrumpfung“, die als „Vorgang fortschreitender Verkürzung der Zeiträume, 
für die wir mit einiger Konstanz unserer Lebensverhältnisse rechnen können“, zu 
verstehen sei:

„Mit […] schrumpfender Gegenwart rückt diejenige Vergangenheit der Gegenwart näher, in 
der wir diese Gegenwart partiell nicht mehr wiederzuerkennen vermögen, während kom-
plementär dazu auch diejenige Zukunft der Gegenwart näherrückt, mit der wir für uns, 
unsere Kinder und Kindeskinder mit Lebensverhältnissen rechnen müssen, die in wesent
lichen Hinsichten den gegenwärtigen nicht mehr gleichen werden.“23

Infolge dieser Gegenwartsschrumpfung emanzipierte sich die Gegenwart von der 
Vergangenheit,24 die bislang als „kulturelles Reservoir überzeitlicher Normen und 
Orientierungen“ fungiert hatte.25 In dieser „neu verzeitlichte[n] Welt“ wechselte 
der primär orientierende Zeithorizont von der Vergangenheit zur Zukunft.26 Seit-
dem war das gesellschaftliche Geschehen systematisch auf die Zukunft hin ausge-
richtet.27

Später hat Hartmut Rosa die Analysen von Koselleck und Lübbe zu einer kohä-
renten soziologischen Zeit- bzw. Beschleunigungstheorie weiterentwickelt, die in 
der Beschleunigung von Prozessen und Ereignissen ein Grundprinzip moderner 
Gesellschaften und das Basisprinzip der spätmodernen Zeitstruktur identifiziert.28 

21  R.  Koselleck, in: Koselleck, Vergangene Zukunft, 12.  Aufl. 2022, S.  300 (336).
22  Eingehend R.  Koselleck, in: Engelhardt/Sellin/Stuke (Hrsg.), Soziale Bewegung und politi-

sche Verfassung, 1976, S.  13 ff.; R.  Koselleck, in: Koselleck, Vergangene Zukunft, 12.  Aufl. 2022, 
S.  260 (264); siehe zum Ganzen F.  Esposito, in: Esposito (Hrsg.), Zeitenwandel, 2017, S.  7 (16).

23  H.  Lübbe, in: Der Archivar, Beiband 6 (2002) S.  5 (6); eingehend dazu bereits H.  Lübbe, 
Universitas 43 (1988), S.  1239 (1241 ff.); H.  Lübbe, in: Lübbe, Modernisierung und Folgelasten, 
1997, S.  23 (29 ff.).

24  Vgl. H.  Lübbe, in: Backhaus/Bonus (Hrsg.), Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph 
der Schildkröte, 3.  Aufl. 1998, S.  263 (264); i. Erg. auch N.  Luhmann, in: Maresch (Hrsg.), Zu-
kunft oder Ende, 1993, S.  469 (472); H.  Lübbe, in: Dutt/Laube (Hrsg.), Zwischen Sprache und 
Geschichte, 2013, S.  29 (46 f.).

25  A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  141.
26  Vgl. N.  Luhmann, in: Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, 1999, S.  73 (82).
27  S.  Vorderstraße, Zeit und Politikberatung, 2014, S.  119 und 122; i. Erg. auch S.  Kattago, 

Memory and Representation in Contemporary Europe, 2012, S.  2.
28  H.  Rosa, Beschleunigung, 12.  Aufl. 2020; siehe auch H.  Rosa, Constellations 10 (2003), 

S.  3 ff.; H.  Rosa/W.  Scheuerman, in: Rosa/Scheuerman (Hrsg.), High-Speed Society, 2009, S.  1 ff. 
Frühere Beschreibungen gesellschaftlicher Beschleunigung finden sich insbesondere bei G.  Sim-
mel, in: Simmel, hrsg. von Dahme/Frisby, Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900, 1992, 
S.  215 ff.; G.  Simmel, in: Simmel, Das Individuum und die Freiheit, 1984, S.  48 ff.; W.  Sombart, Der 
moderne Kapitalismus, Bd.  2, 1902, S.  86 sowie Bd.  3, Halbbd. 1, 1927, S.  23 f. Für einen Versuch, 
die Geschichte der letzten 200  Jahre als Geschichte der Beschleunigung zu lesen, siehe T.  Eriksen, 
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Seine These „einer fortschreitenden Beschleunigung des sozialen Wandels im Ver-
lauf des Modernisierungsprozesses“ besagt,

„dass das Tempo dieses Wandels sich von einer intergenerationalen Veränderungsgeschwin-
digkeit in der Frühmoderne über eine Phase annähernder Synchronisation mit der Genera-
tionenfolge in der ‚klassischen Moderne‘ zu einem in der Spätmoderne tendenziell intra
generational gewordenen Tempo gesteigert hat“.29

Rosa konkretisiert diejenigen Bereiche, die besonders beschleunigt sind und ihrer-
seits beschleunigend wirken. Er unterscheidet eine technische, eine sozial-struk
turelle sowie eine individuell-lebensweltliche Dimension.30 Diese Momente der 
Beschleunigung lassen sich als Symptome des modernen Zeitregimes interpretie-
ren.31

Während die Umstellung des Denkens und Handelns auf die Zukunft zunächst 
umfassende Zukunftsvisionen und utopische Entwürfe einer radikal anderen Zu-
kunft provozierte,32 wandelte sich die Zukunft nach dem Zweiten Weltkrieg von 
einem „u-topos“, einem „Nicht-Ort“, zum eigentlichen Zentrum.33 Zunächst in 
den Vereinigten Staaten von Amerika, später dann auch in Westeuropa ging es der 
Zukunftskultur nun also nicht mehr um utopische Weltentwürfe und „große Er-
zählungen“ inklusive genau definierter Zielvorstellungen für die gesellschaftliche 
Entwicklung, sondern

„um methodisch explizierte Fortschreibungen bestehender gesellschaftlicher Entwick-
lungstrends, in die allererst sekundär normative Zielvorstellungen eingezeichnet wurden. 
Zukunft bezeichnete […] nicht mehr das ganz Andere, sondern das, was in der Gegenwart 
schon angelegt, aber noch nicht voll entfaltet war“.34

Das Zukunftskonzept des 20.  Jahrhunderts setzte also an die Stelle großer teleolo-
gischer Zukunftsentwürfe die Darstellung multipler Zukunftsmöglichkeiten. Die 

Tyranny of the Moment, 2001, S.  51 ff.; kritisch zur These der Beschleunigung in der Moderne 
etwa R.  Görling, in: Hühn/Schneider (Hrsg.), Eigenzeiten der Moderne, 2020, S.  111 (117).

29  H.  Rosa, Beschleunigung, 12.  Aufl. 2020, S.  178; H.  Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der 
Beschleunigung, 4.  Aufl. 2021, S.  205; im Anschluss daran (bzw. an ältere Vorarbeiten von Rosa) 
auch W.  Scheuerman, Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time, 2004, S.  XV.

30  Vgl. H.  Rosa, Beschleunigung, 12.  Aufl. 2020, S.  122 ff.
31  Vgl. S.  Vorderstraße, Zeit und Politikberatung, 2014, S.  164. Siehe zu „Tempo“ als Phänomen 

des 20.  Jahrhunderts R.  Wendorff, Zeit und Kultur, 3.  Aufl. 1985, S.  550 ff.
32  Vgl. M.  Horkheimer, in: Neusüss (Hrsg.), Utopie, 3.  Aufl. 1986, S.  178 ff. Beispiele dafür 

sind letztlich auch die Zukunftsentwürfe des Faschismus und des Sozialismus. Zum „Ende  
des utopischen Zeitalters“ siehe eingehend J.  Fest, Der zerstörte Traum, 1991. Siehe zu „fascist 
temporalities“ F.  Esposito/S.  Reichardt, J. Mod. Eur. Hist. 13 (2015), S.  24 ff. Siehe schließlich 
F.  Bajohr, in: Seefried (Hrsg.), Politische Zukünfte im 20.  Jahrhundert, 2022, S.  179 (179), der im 
Nationalsozialismus den Versuch erkennt, „Geschichte faktisch abzuschaffen und in einen Ewig-
keitszustand zu überführen“. Darauf aufbauend hätten sich die Nationalsozialisten in „‚Ewig-
keitspolitik‘“ versucht (S.  185).

33  So treffend N.  Weichert, Zeitpolitik, 2011, S.  34.
34  L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  292 f. unter Verweis auf K.  Bolte, 

Soziale Welt 43 (1992), S.  117 ff.; A.  Schmidt-Gernig, in: Kaelble/Kirsch/Schmidt-Gernig (Hrsg.), 
Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20.  Jahrhundert, 2002, S.  393 (399 f.).
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jetzt entworfene Zukunft war offen und das Wissen über sie bestand im „Aufzei-
gen von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, nicht in der Behauptung von 
Gewissheiten oder normativen Zielen“.35

II. Zeitregime der Spätmoderne

Die temporale Konfiguration der Moderne hatte mit „Entwicklung“, „Revolu
tion“ und „Fortschritt“ strahlende Schlüsselbegriffe,36 die ihren Zenit in den 
1960er-Jahren erreichten und deren Strahlkraft seitdem immer schwächer gewor-
den ist.37 Seit der Jahrtausendwende haben sie endgültig an Glanz verloren.38 Mehr 
noch: Die Zukunft als das, was auf uns zukommt, als sichere Orientierung oder 
gar Verheißung, die den eigenen Plänen und Zielen eine klare Richtung weist, ist 
nicht mehr.39 Nicht nur sind verschiedenste Zukunftsvisionen und Utopien in sich 
zusammengebrochen, auch die Aussicht auf Erneuerung und Fortschritt ist zu 
einem leeren Versprechen verkommen. Das Konzept Zukunft hat deshalb zwar 
nicht an sozialer Bedeutung verloren, sich aber tiefgreifend verändert.40 Infolge 
verschiedenster menschengemachter und teilweise irreversibler Krisenphänomene, 
unter denen die Klimakrise herausragt,41 ist die Zukunft „von einem Gegenstand 
der Erwartung und Hoffnung zu einem Gegenstand der Sorge und damit zugleich 

35  L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  293 und 325.
36  Siehe dazu A.  Reckwitz, Verlust, 2024, S.  16, der von „zukunftsorientierten Bewegungsbe-

griffen“ spricht. Grundlegungen zum Fortschrittsbegriff finden sich bereits in der Schrift „Idee 
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ von Immanuel Kant (in: Preußi-
sche Akademie der Wissenschaften [Hrsg.], Akademie-Ausgabe VIII, Berlin 1968 [1784], S.  15 
[20]), wenn er dort ein „Modell eines kontinuierlichen Fortschritts der Menschheit als Idealzu-
stand der bürgerlichen Gesellschaft“ entwirft; siehe dazu und zum Zitat B.  Möckel, APuZ 2020, 
Heft 52–53, S.  32 (34). Andere Quellen des Fortschrittsoptimismus sind Kants Schrift „Zum Ewi-
gen Frieden“ aus dem Jahr 1795 und Condorcets „Entwurf einer historischen Darstellung der 
Fortschritte des menschlichen Geistes“, der 1796 in deutscher Übersetzung erschien; siehe dazu 
H.  Kleger, in: Müller-Schmid (Hrsg.), Begründung der Menschenrechte, ARSP-Beiheft 26 (1986), 
S.  147 (148).

37  Vgl. A.  Doering-Manteuffel/L.  Raphael, Nach dem Boom, 3.  Aufl. 2012, S.  85 ff.; siehe dazu 
auch H.  Münkler, in: Schmid/Tiemann (Hrsg.), Aufbrüche, 1990, S.  14 (14 ff.); A.  Reckwitz, Ver-
lust, 2024, S.  292 ff. sowie eingehend I.  Berlin, Le bois tordu de l’humanité, 1992, S.  33 ff.

38  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  7, 9 und 246; siehe auch N.  Weichert, 
Zeitpolitik, 2011, S.  72.

39  A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  10; ähnlich J.  Rinderspacher, in: Becker/
Fischbeck/Rinderspacher (Hrsg.), Zukunft, 1997, S.  11 (24); A.  Schedler/J.  Santiso, IPSR 19 (1998), 
S.  5 (6); F.  Gaub, Zukunft, 2023, S.  15 f. Siehe dazu im Einzelnen auch K.  Bolte, Soziale Welt 43 
(1992), S.  117 (120 f.). Siehe ferner H.  Jordheim, in: Hühn/Schneider (Hrsg.), Eigenzeiten der Mo-
derne, 2020, S.  65 (88), dem zufolge in der Gegenwart der Begriff der „Krise“ die Funktion des 
Fortschrittsterminus übernommen hat.

40  Vgl. L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  303. Siehe bereits grundle-
gend J.  Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit, 1985, S.  143: „Heute sieht es so aus, als seien die 
utopischen Energien aufgezehrt […]. Der Horizont der Zukunft hat sich zusammengezogen und 
den Zeitgeist wie die Politik gründlich verändert. Die Zukunft ist negativ besetzt“.

41  So A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  12.
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auch der Vorsorge geworden“.42 Zukunft verheißt demnach nicht mehr eine be-
ständige Verbesserung der Lebensverhältnisse, sondern wird selbst zum Prob-
lem.43 Fortschrittsoptimismus ist in Fortschrittskritik und -skepsis,44 die Rhetorik 
des Fortschritts in die des Sachzwangs, der Alternativlosigkeit und der Verlust
angst umgeschlagen.45 Während John Rawls’ Auseinandersetzung mit intergene-
rationeller Gerechtigkeit aus dem Jahr 197146 die Veränderung der Zukunftswahr-
nehmung bereits andeutet, aber weiterhin im Lichte des überkommenen Fort-
schrittsoptimismus vonstattengeht, ist sie im Anschluss an die Umweltbewegung 
(etwa seit 1970), die Publikation der „Grenzen des Wachstums“ durch den Club of 
Rome (1972) und die beiden Ölpreiskrisen (1973 und 1979/1980) mit Ulrich Becks 
„Risikogesellschaft“ aus dem Jahr 1986 bereits vollzogen:47 „Risiken [meinen] eine 
Zukunft, die es zu verhindern gilt.“48

42  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  13; ähnlich auch S.  Neckel, in: Zoll 
(Hrsg.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, 1988, S.  464 (464); H.  Gumbrecht, Präsenz, 
2012, S.  26 (42); R.  Safranski, Zeit, 2015, S.  78; S.  Henne, in: Leendertz/Meteling (Hrsg.), Die neue 
Wirklichkeit, 2016, S.  155 (176 f.); F.  Esposito, in: Doering-Manteuffel/Raphael/Schlemmer 
(Hrsg.), Vorgeschichte der Gegenwart, 2016, S.  393 (419).

43  Ähnlich L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  309; siehe auch 
U.  Becker/H.-J.  Fischbeck/J.  Rinderspacher, in: Becker/Fischbeck/Rinderspacher (Hrsg.), Zu-
kunft, 1997, S.  7 (7); S.  Böschen/K.  Weis, Die Gegenwart der Zukunft, 2007, S.  14; H.  Welzer, Alles 
könnte anders sein, 2019, S.  42 f.; siehe ferner R.  Safranski, in: Sloterdijk (Hrsg.), Vor der Jahrtau-
sendwende, Bd.  1, 1990, S.  197 (197): „Die öffentliche Zukunft ist der reine Horror. Manche sagen: 
der reine Horrorfilm“; a. A. D.  Dettling, Eine bessere Zukunft ist möglich, 2021, S.  9 ff.

44  Vgl. L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  303. In einzelnen gesell-
schaftlichen Bereichen hat sich der Glaube an Fortschritt allerdings erhalten. Verblieben ist damit 
aber allein ein sektoraler Fortschritt, der sich auf den technisch-wissenschaftlichen Bereich be-
schränkt; siehe dazu F.  Esposito, in: Doering-Manteuffel/Raphael/Schlemmer (Hrsg.), Vorge-
schichte der Gegenwart, 2016, S.  393 (396); F.  Esposito, in: Hölscher (Hrsg.), Die Zukunft des 
20.  Jahrhunderts, 2017, S.  279 (292 f.); siehe auch A.  Gehlen, in: Conrad/Kessel (Hrsg.), Geschich-
te schreiben in der Postmoderne, 1994, S.  39 (52). Siehe zum Fortschrittskonzept eingehend 
R.  Wendorff, Zeit und Kultur, 3.  Aufl. 1985, S.  498 ff.; A.  Hahn, in: Gumbrecht/Link-Heer (Hrsg.), 
Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie, 1985, 
S.  53 ff.; R.  Forst, in: Forst, Normativität und Macht, 2.  Aufl. 2018, S.  102 ff.; A.  Reckwitz, Verlust, 
2024, S.  120 ff.

45  Vgl. N.  Weichert, Zeitpolitik, 2011, S.  41; siehe auch A.  Reckwitz, in: Reckwitz/Rosa (Hrsg.), 
Spätmoderne in der Krise, 2021, S.  23 (126 ff.); ähnlich S.  Henne, in: Leendertz/Meteling (Hrsg.), 
Die neue Wirklichkeit, 2016, S.  155 (175 ff.). Zum Verlust als Problem der (Spät-)moderne A.  Reck-
witz, Verlust, 2024. Siehe zum Topos der Alternativlosigkeit aus politikwissenschaftlicher Per-
spektive A.  Séville, „There is no alternative“, 2017.

46  Siehe J.  Rawls, A Theory of Justice, 1971, S.  251 ff.
47  Siehe B.  Möckel, APuZ 2020, Heft 52–53, S.  32 (36 f.), der zu Recht darauf hinweist, dass in 

diesem Zusammenhang auch das 1979 erschienene Buch „Das Prinzip Verantwortung“ von Hans 
Jonas genannt werden muss, das – zumindest im deutschsprachigen Raum – das Feld der Zu-
kunftsethik begründet hat. Siehe zur Veränderung der Zukunftswahrnehmung zu dieser Zeit 
ferner F.  Esposito, in: Doering-Manteuffel/Raphael/Schlemmer (Hrsg.), Vorgeschichte der Ge-
genwart, 2016, S.  393 (420); ähnlich A.  Schauer, Mensch ohne Welt, 2023, S.  248. Siehe zum „eu-
phorischen Intermezzo […] in Sachen Fortschrittsnarrativ“ in den 1990er Jahren A.  Reckwitz, 
Verlust, 2024, S.  297 f.

48  U.  Beck, Risikogesellschaft, 1986, S.  44.
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Vor diesem Hintergrund muss sich heute um die zum Teil schon durch irrever-
sible Eingriffe des Menschen „zerstörte“, „geschlossene“ oder zumindest von 
Schließung gefährdete Zukunft gekümmert werden, damit es auch für die nächsten 
Generationen noch eine offene Zukunft gibt.49 Die Zukunft bedarf also der Siche-
rung und Bewahrung, können Individuen und Gesellschaften der Gegenwart 
doch auf die Ressource Zukunft als offenen Raum und Erwartungshorizont kaum 
verzichten.50 Denn nur wenn die Zukunft als offen und damit als nicht determi-
niert begriffen wird, kann sie antizipierend mit neuen Projekten und Ideen besetzt 
werden. Allein ein solches Zukunftskonzept gibt Anlass zum planmäßigen Han-
deln in der Gegenwart51 und macht so etwas wie Politik möglich sowie erforder-
lich.52 Wenn aber die Zukunft durch Vorgaben besetzt ist, die aufgrund wirt-
schaftlicher oder technischer Entwicklungen oder zur Abwehr künftiger Krisen 
katastrophalen Ausmaßes bis hin zur Zerstörung des gesamten Planeten und da-
mit der eigenen Existenz eingehalten werden müssen, verliert sie ihre konstitutive 
Funktion, Handlungs- und Gestaltungsspielräume für Neues und Anderes zu er-
schließen.53

49  A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  12 f., 296 und 323; siehe ferner A.  Land-
wehr, Geburt der Gegenwart, 2014, S.  344 sowie L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 
2.  Aufl. 2016, S.  311, dem zufolge die als Katastrophe erlebte Zukunft den Menschen wegen Über-
forderung schnell wegbricht. Siehe schließlich J.  Rinderspacher, „Beeilt Euch!“, 2020, S.  35, wo-
nach Zukunft „mit der Kontingenz möglicher gesellschaftlicher Entwicklungsrichtungen“ als 
solche auf dem Spiel steht.

50  Vgl. H.  Gumbrecht, Präsenz, 2012, S.  9 (17); D.  Innerarity, The Future and Its Enemies, 
2012, S.  7; A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  321; A.  Reckwitz, Verlust, 2024, S.  140, 
154 f.; siehe auch S.  Suttner, in: Henkel et al. (Hrsg.), Dilemmata der Nachhaltigkeit, 2023, S.  109 
(109 f.), wonach historisch betrachtet die Öffnung der Zukunft „neue Modi der Reflexion von 
Handlungen“ zuließ; i. Erg. auch J.  Rinderspacher, in: Holst/Rinderspacher/Schupp (Hrsg.), Er-
wartungen an die Zukunft, 1994, S.  19 (35); M.  Garhammer, Wie Europäer ihre Zeit nutzen, 1999, 
S.  59; F.  Gaub, Zukunft, 2023, S.  15 ff.; siehe dazu auch P.  Sloterdijk, in: Sloterdijk (Hrsg.), Vor der 
Jahrtausendwende, Bd.  2, 1990, S.  706 (706), der den Mensch definiert „als das Tier, das etwas vor 
sich hat“; siehe ferner J.  Beckert, Imaginierte Zukunft, 2018, S.  11 ff., 42 und 51, der die Orientie-
rung an einer gestaltbaren Zukunft als charakteristische temporale Ausrichtung des Kapitalis-
mus beschreibt. Hingegen diagnostiziert P.  Staab, Anpassung, 2022, S.  72 ff. bei der jüngeren 
Generation bereits die Verabschiedung eines positiven Zukunftsbegriffs.

51  Siehe dazu H.  Gumbrecht, Unsere breite Gegenwart, 2010, S.  17; siehe auch G.  Winter, in: 
FS Ekkehart Stein, 2002, S.  309 (309); A.  Drigo, GLJ 25 (2024), S.  1120 (1129).

52  Vgl. M.  Barbehön, Zeichen der Zeit, 2023, S.  42 und 145 im Anschluss an R.  Koselleck, in: 
Koselleck, Vergangene Zukunft, 12.  Aufl. 2022, S.  349 (372) und H.  Arendt, Zwischen Vergangen-
heit und Zukunft, 2012, S.  89.

53  Vgl. L.  Hölscher, Die Entdeckung der Zukunft, 2.  Aufl. 2016, S.  319 f. unter Verweis unter 
anderem auf S.  Neckel, in: Zoll (Hrsg.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, 1988, S.  464 ff.; 
J.  Rohbeck, Zukunft der Geschichte, DZfP, Sonderband 31, 2013; G.  Anders, Die atomare Dro-
hung, 8.  Aufl. 2022, S.  123. Siehe auch A.  Gehlen, in: Conrad/Kessel (Hrsg.), Geschichte schreiben 
in der Postmoderne, 1994, S.  39 (50 ff.), der davon spricht, dass gerade die extreme Öffnung des 
Zukunftshorizonts im 20.  Jahrhundert zu einer ebenso extremen Verengung desselben geführt 
hat. Siehe schließlich P.  Strohschneider, in: Gardei/Soeffner/Zabel (Hrsg.), Vergangenheitskons-
truktionen, 2023, S.  45 (49 f.), der darauf hinweist, dass gerade populistische, fundamentalistische 
und identitätspolitische Strömungen Zukunft nicht als offenen Möglichkeitsraum, sondern „al-
lenfalls als Apokalypse oder als Wiederkehr einer verloren gewesenen ‚Heimat‘“ kennen.
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Ähnlich diagnostiziert Helga Nowotny das Verschwinden der Kategorie Zu-
kunft und ihre Ersetzung durch die „erstreckte Gegenwart“. Probleme der Zukunft 
reichten immer stärker in die Gegenwart hinein und drängten im Hier und Jetzt 
auf Lösungen.54 Als besonders eindrückliche Beispiele dienen ihr in der Zukunft 
drohende Umwelt- und Klimakatastrophen, Zinslasten infolge der Staatsverschul-
dung und die Bevölkerungsentwicklung. Die Zukunft finde in der Folge nicht erst 
künftig statt, sondern dominiere zu einem maßgeblichen Teil als Problemdimensi-
on die gegenwärtigen Aufgaben und sei bei aktuellen Entscheidungen mit zu be-
rücksichtigen.55 Die dadurch notwendige (Ver-)Planung der Zukunft zeitige nur 
schwer und teilweise überhaupt nicht mehr rückgängig zu machende Auswirkun-
gen.56 Auf diese Weise würden Handlungsspielräume eingeschränkt und letzt-
lich – wie etwa durch die Staatsverschuldung – Verfügungen über einen Teil der 
Zukunft bereits in der Gegenwart getroffen.57 Dieses Verfügen über die Zukunft 
als ob sie die Gegenwart wäre, erzeuge eine „erstreckte Gegenwart“.58 In der Folge 
verlören Gegenwart und Zukunft ihre Eigenständigkeit und fänden nicht mehr 
unabhängig voneinander statt.59

Das Verblassen der Zukunft ist nicht die einzige Veränderung des gegenwärti-
gen Zeitregimes der sog. Spätmoderne.60 Eine zweite augenfällige Veränderung seit 
dem letzten Viertel des 20.  Jahrhunderts betrifft die Vergangenheit, die ganz nach 
dem Motto „When the future collapses, the past rushes in“61 im gegenwärtigen 

54  H.  Nowotny, Eigenzeit, 3.  Aufl. 1990, S.  9, 12 und 52; im Anschluss daran etwa auch 
C.  Böhret, in: Hofmann/Jann/Wordelmann (Hrsg.), Spuren in die Zukunft, 1996, S.  291 (304); 
D.  Innerarity, The Future and Its Enemies, 2012, S.  20; siehe später wiederum H.  Nowotny, An 
Orderly Mess, 2017.

55  So im Anschluss an Nowotny für das politische System G.  Riescher, Zeit und Politik, 1994, 
S.  86 und 91.

56  Ähnlich bereits R.  Wendorff, Der Mensch und die Zeit, 1988, S.  96, wonach häufiger als 
früher von ökonomischen und administrativen Entscheidungen „konkrete Auswirkungen bin-
denden Charakters für mehrere künftige Generationen“ ausgingen; siehe auch R.  Safranski, Zeit, 
2015, S.  116 f., der insoweit vom „Verbrauch“ der Zukunft spricht; siehe schließlich M.  Rau, Die 
Rückeroberung der Zukunft, 2023, S.  17, der angesichts der „so kompakt[en], so kristallin[en], so 
absolut[en]“ Gegenwart eine „Faltung der Zeit“ diagnostiziert (hier keine Hervorhebungen).

57  H.  Nowotny, Eigenzeit, 3.  Aufl. 1990, S.  52 ff.; siehe auch H.  Theisen, Zukunftspolitik, 2000, 
S.  21; siehe ferner S.  Neckel, in: Zoll (Hrsg.), Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit, 1988, 
S.  464 (479), der von einer „wahnhaften Verfügung über die Zukunft“ spricht sowie – in Anleh-
nung an den gleichnamigen Film von Alexander Kluge aus dem Jahr 1985 – von einem „Angriff[ 
] der Gegenwart auf die übrige Zeit“; im Anschluss daran auch R.  Safranski, Zeit, 2015, S.  127.

58  Siehe dazu im Anschluss an Nowotny auch N.  Weichert, Zeitpolitik, 2011, S.  83 m. w. N.; 
kritisch demgegenüber etwa N.  Luhmann, in: Luhmann, Soziologische Aufklärung 5, 1990, S.  95 
(124 f.).

59  Vgl. auch G.  Riescher, Zeit und Politik, 1994, S.  92; ähnlich G.  Anders, Die atomare Dro-
hung, 8.  Aufl. 2022, S.  123.

60  Zum spätmodernen Zeitregime siehe A.  Reckwitz, Verlust, 2024, S.  299 ff. Zum Topos der 
Spätmoderne siehe statt aller A.  Reckwitz, in: Reckwitz/Rosa (Hrsg.), Spätmoderne in der Krise, 
2021, S.  23 (108 ff.); kritisch zum Begriff der Moderne etwa D.  Chakrabarty, AHR 116 (2011), 
S.  663 ff.

61  J.  Torpey, in: Seixas (Hrsg.), Theorizing Historical Consciousness, 2004, S.  240 (242). Siehe 
auch M.  Sabrow, in: Sabrow (Hrsg.), Der Streit um die Erinnerung, 2008, S.  9 (17 f.), der eine 
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Zeitregime die Position als vorherrschende Zeitdimension eingenommen hat.62 
Wurde „Vergangenheit“ von der Modernisierungstheorie mit dem gleichgesetzt, 
was einmal geschehen und für immer vergangen ist und deshalb an allgemeinem 
Interesse sowie an Gebrauchswert verloren hat, hat auch sie in den letzten Jahr-
zehnten einen Bedeutungswandel vollzogen. Heute lässt sich konstatieren, dass 
die Vergangenheit mit voller Wucht zurückgekehrt ist und – insbesondere in Ge-
stalt der durch Weltkriege und Völkermorde geprägten Epochen des 20.  Jahrhun-
derts – Gesellschaft und Politik nicht mehr loslässt.63 Waren Termini wie „kollek-
tives Gedächtnis“ und „kollektive Identität“ in der Zeitkonfiguration der Moderne 
nicht vorgesehen, sind sie heute omnipräsent und verantwortlich für die perma-
nente Gegenwärtigkeit der Vergangenheit, die Aufmerksamkeit, Anerkennung, 
Erinnerung und Verantwortung einfordert.64 Teilweise wird die skizzierte Verän-
derung der Temporalstruktur sogar mit dem wachsenden Einfluss der neuen Erin-
nerungskultur erklärt,65 die ihrerseits als Ausdruck einer neuen Suche nach kol-
lektiver Identität gedeutet wird.66

Die Vergangenheit ist also weder „tot“67 noch ragt sie als bloßes Relikt in die 
Gegenwart hinein.68 Sie wird vielmehr vor der Folie des herrschenden Gedächt-
nisparadigmas in die Gegenwart hineingeholt. Grund dafür ist nicht zuletzt der 
Untergang des Zukunfts- und Fortschrittsparadigmas, der Individuen wie Gesell-
schaften nach der Stabilität stiftenden Vergangenheit greifen lässt.69 In der Gegen-

„deutliche Korrelation zwischen Vergangenheitshoffnung und Zukunftspessimismus“ erkennt, 
„die nach dem Ende der klassischen Moderne das gegenwärtige Erinnerungspathos an die Stelle 
des einstigen Fortschrittspathos hat treten lassen“.

62  Vgl. W.  Bergem, Deutschland Archiv 34 (2001), S.  650 (651); siehe auch E.  Traverso, Left-
Wing Melancholia, 2016, S.  8 ff.; A.  Schauer, Mensch ohne Welt, 2023, S.  43 ff.; siehe schließlich 
L.  Radonić/H.  Uhl, in: Radonić/Uhl (Hrsg.), Gedächtnis im 21.  Jahrhundert, 2016, S.  7 (8).

63  Weitere Erscheinungsformen der neuen Dominanz der Vergangenheit in der Gegenwart 
sind die „Nostalgieökonomie“ und die „nostalgische Ästhetik“; siehe dazu A.  Reckwitz, Verlust, 
2024, S.  12 f.

64  Vgl. A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  7, 13 f., 239 und 320; siehe auch 
A.  Reckwitz, Verlust, 2024, S.  300 f. Siehe zu möglichen (weiteren) Gründen für den Erinnerungs-
boom statt vieler S.  Kattago, Memory and Representation in Contemporary Europe, 2012, S.  1. 
Kritisch gegenüber der am Ende des 20.  Jahrhunderts einsetzenden „global epidemic of nostal-
gia“ der Gegenwart S.  Boym, The Future of Nostalgia, 2001, S.  XIV; S.  Boym, The Hedgehog 
Rev. 9 (2007), Heft 2, S.  7 (10), die besagte Nostalgie-Epidemie interpretiert als ein „affective 
yearning for a community with a collective memory, a longing for continuity in a fragmented 
world“; siehe im Anschluss daran auch Z.  Bauman, Retrotopia, 2017, S.  10 f.

65  Siehe insbesondere A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  257 und 265.
66  Vgl. F.  Hartog, Museum International 57 (2005), Heft 3, S.  7 (10); siehe dazu ferner D.  Gie-

secke/H.  Welzer, Das Menschenmögliche, 2012, S.  13 f.
67  Siehe das Diktum von William Faulkner (Requiem for a Nun, 1951, S.  92): „The past is never 

dead, it’s not even past.“
68  So noch die Vorstellung der von Aleida Assmann als „Kompensationstheoretiker“ bezeich-

neten Denker, zu denen sie etwa Odo Marquard (in: Marquard, Zukunft braucht Herkunft, 
2.  Aufl. 2015, S.  234 ff.) zählt. Siehe A.  Assmann, Ist die Zeit aus den Fugen?, 2013, S.  229 und 240.

69  Siehe dazu S.  Kattago, Memory and Representation in Contemporary Europe, 2012, S.  6; 
M.  Becker, Geschichtspolitik in der „Berliner Republik“, 2013, S.  64 und 116 ff.; siehe ferner 
M.  Sabrow, in: Sabrow (Hrsg.), Der Streit um die Erinnerung, 2008, S.  9 (17 f. und 24); H.  Schmid, 
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